
Blei-, Messing-, Elektrolyt- oder Eloxalverglasungen,
transparentes Glasmosaik - Kl. 732

Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas
bestehenden Teilen von Blei-, Messing-, Elektrolyt- oder
Eloxalverglasungen oder von transparentem Glasmosaik nur, wenn
gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen
(§ 1 Nr. 1 AGlB) an der zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder
beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden an der
Scheibe den anderen Schaden verursacht hat. Die Rahmen der
Verglasungen sind nicht Gegenstand der Versicherung.


